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9. Zu kontrollieren, daß Maschinen und Einrichtun
gen, deren Bedienung und Handhabung besonders 
gefahrvoll ist, nur von solchen Personen bedient 
werden, die die notwendige Ausbildung sowie die 
erforderlichen körperlichen und geistigen Fähig
keiten besitzen. Diese Personen sind ständig zu 
schulen.

10. Dafür zu sorgen, daß Betriebsstörungen und Un
fälle von den für den Betriebsablauf verantwort
lichen Mitarbeitern auf ihre Ursachen untersucht 
und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der 
festgestellten Unfallursachen und Gefahrenquellen 
angeordnet werden. Die Durchführung gegebener 
Anordnungen zur Verhütung von Unfällen durch 
alle Angehörigen des Betriebes ist zu kontrollieren.

11. Vorschlags- und Mängelbücher zu kontrollieren und 
die Beseitigung der eingetragenen Mängel zu ver
anlassen.

12. Zu kontrollieren, daß
a) überwachungspflichtige Anlagen nach der Ver

ordnung vom 25. Oktober 1951 zum Schutze der 
Arbeitskraft (GB1. S. 957) den Organen des 
staatlichen Arbeitsschutzes — Technische Über
wachung — zur termingemäßen Prüfung ge
meldet und bereitgestellt werden;

b) der Sicherheitsinspektor an solchen Prüfungen 
teilnimmt; ~

c) die in den Arbeitsschutzanordnungen geforder
ten und vom Betrieb durchzuführenden Zwi
schenprüfungen durchgeführt werden;

d) in besonderen Fällen außerordentliche Prüfun
gen überwachungspflichtiger Anlagen bei der 
Technischen Überwachung der staatlichen 
Organe des Arbeitsschutzes beantragt werden.

13. Bei der Aufstellung von Investitions- und Gene
ralreparaturplänen zur Verbesserung des Arbeits
schutzes und der technischen Sicherheit verantwort
lich mitzuwirken und die zweckgebundene sowie 
termingemäße Verwendung der Mittel zu über
wachen.

14. Dem Betriebsleiter die Statistik und die Ana
lysen des Unfallstandes in graphischer Darstellung 
monatlich und quartalsmäßig vorzulegen und die 
Maßnahmen vorzuschlagen, die zur Senkung des 
Unfallstandes geeignet sind.

15. Bei der Ausarbeitung der Arbeitsschutzverein
barung für den BKV mitzuwirken, den Erfüllungs
stand ständig zu überwachen und jeden Monat 
dem Werkleiter darüber zu berichten.

16. Uber Betriebsunfälle und Fälle von Berufskrank
heiten dem Werkleiter zu berichten, deren Ursachen 
und die dadurch entstandenen Ausfallstunden 
statistisch zu erfassen, die Unfallstatistik nach dem 
vorgeschriebenen Vordruck zu führen und die 
monatlichen Zwischenmeldungen an das über
geordnete Organ für Arbeitsschutz und technische 
Sicherheit vorzunehmen. Der Unfallstand ist durch 
Analysen, graphische Darstellungen und andere 
Übersichten zu überwachen.

17. Die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Arbeits
zeit zu überwachen und zur Vermeidung von Über
stunden den Einsatz von Springern anzuregen.

18. Die Überwachung der Einhaltung der Arbeits
schutzanordnungen, insbesondere der Bestimmun
gen zum Schutze der Frauen, Jugendlichen und 
Schwerbeschädigten, und Mitwirkung bei Arbeits
platzanalysen.

19. Reihen- und Kon trolluntersuch ungen der Beleg
schaftsmitglieder im Zusammenwirken mit dem 
Betriebsand: anzuregen.

20. Die ordnungsgemäße Planung, Bereitstellung und 
Verteilung von Arbeitsschutzbekleidung und Ar
beitsschutzmitteln zu überwachen.

21. Die Kontrolle der Werkkücheneinrichtungen und 
der sanitären Anlagen auf Einhaltung der Hygiene
anordnungen durchzuführen.

22. Dafür zu sorgen, daß neue Vorschriften und neue 
Erkenntnisse auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
und der technischen Sicherheit unverzüglich allen 
Aufsichtspersonen bekanntwerden. Die Schulung 
der für den Betriebsablauf verantwortlichen Mit
arbeiter ist nach einem festen Schulungsplan vor
zunehmen.

23. Kontrolle der Durchführung der Schulung der 
Werktätigen über Arbeitsschutzmaßnahmen bei 
Neueinstellung, Arbeitsplatzwechsel im Betrieb so
wie bei der Einführung neuer Arbeitsmethoden 
durch die für den Betriebsablauf Verantwortlichen 
Mitarbeiter. Ferner sind die von verantwortlichen 
Mitarbeitern durchzuführenden Belehrungen am 
Arbeitsplatz der Werktätigen zu kontrollieren.

24. Aufsichtspersonen und die für den Betriebsablauf 
verantwortlichen Mitarbeiter über ihre Kenntnisse 
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes und der tech
nischen Sicherheit zu prüfen.

25. Uber die Gewährung von zusätzlichem Urlaub und 
Erschwerniszuschlägen für besonders schwere und 
gesundheitsschädigende Arbeiten, entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen, gutachtlich Stellung zu 
nehmen. •

26. In den Produktionsberatungen und Betriebsver
sammlungen eine zweckmäßige und ständige Auf
klärung über Arbeitsschutz und technische Sicher
heit in Wort, Bild, Film und Schrift anzuregen und

. ihre Durchführung zu kontrollieren. Zur Anwen
dung unfallsicherer Arbeitsmethoden ist die Ein
richtung von Arbeitsschutzecken, -ausstellungen 
und -kabinetten sowie die Ausbildung und An
leitung der Werktätigen zu veranlassen;

27. Die Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Hin
weise und Kritiken der Werktätigen und der 
Arbeitsschutzkommissionen (ASK) in Fragen des 
Arbeitsschutzes und der technischen Sicherheit zu 
beachten und auszuwerten.

28. Die Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der 
Betriebs- und Wegeunfälle, der Berufskrankheiten 
und der Ausfallstunden vorzunehmen.

29. Bei der Auswertung sozialistischer Wettbewerbe 
mitzuarbeiten.

30; Zu kontrollieren, daß bei Neueinstellung von 
Kesselwärtern, Kranführern, schaltberechtigten 
Personen die für diese Tätigkeit erforderlichen 
Prüfungen abgelegt und durch Zeugnisse belegt 
werden.

31. Dafür zu sorgen, daß tödliche Unfälle und schwere 
Unfälle, Katastrophen, Massenunfälle und Brand
schäden noch am Tage des Geschehens an das 
übergeordnete Organ für Arbeitsschutz und tech
nische Sicherheit fernmündlich, telegrafisch oder 
durch Fernschreiber gemeldet werden, und zwar 
D-Betriebe an die Inspektion für Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit in der zuständigen Haupt
verwaltung des Ministeriums für Aufbau, alle 
übrigen volkseigenen Betriebe an die Inspektionen 
für Arbeitsschutz und technische Sicherheit bei den 
Abteilungen Aufbau der zuständigen Räte der 
Bezirke.

32. Über tödliche und schwere Unfälle, Katastrophen, 
Massenunfälle und über Unfälle, die sich bei der 
Ausführung neuer Bauweisen oder an neuen Ma-


